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Einladung zum 2. IT-Prüfertag der IDR-Landesgruppe NRW 

am 25. September 2018 in Münster 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit laden wir Sie zum 2. IT-Prüfertag der IDR-Landesgruppe 

NRW ein. 

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung wird das vom IDR beauftragte 

„Gutachten zur Optimierung der Prüfungen der IT in der ört-

lichen Rechnungsprüfung“ sein, das seit April dieses Jahres vor-

liegt.  

Ziel des Gutachtens war es, die rechtlichen Grundlagen und im 

Rahmen einer Befragung den Stand sowie die personelle Ausstat-

tung der IT-Prüfung der öffentlichen Finanzkontrolle zu erheben. 

Darüber hinaus wurden Vorschläge für etwaige Rechtsanpassungen, 

personelle Ausstattung der öffentlichen Finanzkontrolle sowie An-

passungen der Prüfungsmethoden erarbeitet.  

Herr Hahn (Rödl & Partner GmbH) wird die Ergebnisse des Gutach-

tens vorstellen. 

Ein weiterer Vortrag wird sich mit dem Thema Informationssi-

cherheit befassen. Wir freuen uns, hierzu Herrn Reinartz, den Si-

cherheitsbeauftragten und zugleich IT-Prüfer der Städteregion 

Aachen, begrüßen zu dürfen. Er wird zum Thema „IT-

Grundschutzprofil – Modernisierung des IT-Grundschutzes 

und deren Hauptziele, auch für kleine Kommunen“ referieren. 

 



 

 

 

Ein Thema, das in diesem Jahr mit dem Stichtag „25.Mai“ immer 

wieder in den Medien präsent ist, ist die EU-Datenschutz-

Grundverordnung. Herr Fricke, der Datenschutzbeauftragte der 

Stadt Köln, wird über die Umsetzung der DSGVO für Kommunen 

am Beispiel der Stadt Köln berichten. 

 

Außerdem wird es um den Bereich der „Datenanalyse in der 

Rechnungsprüfung“ gehen. Die Datenanalyse stellt eine wichtige, 

aber auch schwierige Methode in der Rechnungsprüfung dar.   

 

Auf Grund der Rückmeldungen zum IT-Prüfertag 2017 möchten wir 

den IT-Prüfertag 2018 wie folgt gestalten: 

- die Vorträge inklusive Diskussion werden jeweils eine Stunde 

umfassen; 

- die Pausenzeiten werden auf 45 Minuten verlängert, um ge-

nügend Raum und Zeit für den Austausch der Teilnehmenden 

untereinander zu ermöglichen; 

- mit der Anmeldung können die Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen ihre Interessenschwerpunkte (z. B.: SAP, Infoma, Da-

tenanalyse, Datenschutz, Informationssicherheit, …) nennen.  

Im Plenarsaal werden die Themen auf Hinweisschildern im 

Raum verteilt.  

Je nach eigenem Interesse, kann man sich dort in den Pau-

sen mit den gleich interessierten Teilnehmern und Teilneh-

merinnen treffen und austauschen.  

  



 

 

 

 

Das detaillierte Programm entnehmen Sie bitte der Anlage. 

 

Termin:   Dienstag, 25. September 2018 

Zeitrahmen:   09:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

Veranstaltungsort:  Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

    Freiherr-vom-Stein-Platz 1     

                                           Plenarsaal 

                                           48133 Münster 

 

Veranstalter: Arbeitskreis Informationstechnologie  

der IDR-Landesgruppe NRW 

Tagungspauschale: 20,00 € inkl. Getränke, belegte  

Brötchen 

 

 

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Bei einer höheren 

Anmeldezahl werden die ersten 50 Anmeldungen berücksichtigt. 

 

 

 
Bitte melden Sie sich bis zum 6. August 2018  

unter folgendem Link an: 

https://www.idrd.de/it-tag-nrw 

 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie per E-Mail eine Bestäti-

gung. Die Rechnung, welche innerhalb von 14 Tagen zu begleichen 

ist, erhalten Sie Anfang September. Wir bitten um Verständnis da-

für, dass kostenfreie Stornierungen nur bis zum 01.09.2018 möglich 

sind. Danach ist der volle Tagungsbeitrag zu entrichten. In diesem 

Zusammenhang weisen wir jedoch auf die Möglichkeit hin, ohne 

zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu stellen. 

 

 

Wir freuen uns auf einen regen Austausch! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für den Arbeitskreis Informationstechnologie 

der IDR-Landesgruppe NRW 

 

 

Marie-Luise Nee 

(AK-Leiterin) 

 


